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BM für Inneres 

Anfragebeantwortung 
 
Frau 

Präsidentin des Nationalrates 

Mag.a Barbara Prammer 

Parlament 

1017 Wien 

 

GZ: BMI-LR2220/0400-I/1/c/2013 

Wien, am           . Mai 2013 

 

Die Abgeordneten zum Nationalrat Dietmar Keck, Genossinnen und Genossen haben am 

21. März 2013 unter der Zahl 14292/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend " Planposten im Stadtpolizeikommando Linz “ gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1 bis 4: 
Nachstehend wird für das Stadtpolizeikommando Linz der Planstellen  und Personalstand für 

den Exekutivdienst in Form eines Soll-Istvergleiches dargestellt. 

 

Jahr Sollstand Iststand zum Stichtag 1. März des 
jeweiligen Jahres 

2012 666 656 

2013 666 665 

 

Zu Frage 5: 
Wie aus der Beantwortung zu den Fragen 1 bis 4 entnommen werden kann, ist mit 

1. März 2013 ein Personalunterstand von einem Exekutivbediensteten zu verzeichnen. 
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Zu Frage 6: 
Unter Berücksichtigung der Verlängerung der Hacklerregelung sind bis Ende des Jahres 

2013 voraussichtlich 10 Ruhestände in Anwendung des § 236b Beamten-Dienstrechtsgesetz 

1979 – BDG 1979 zu erwarten (Prognose). Diese Zahlen können in Hinblick auf 

unvorhersehbare Ruhestände z. B. in Folge von auftretender Dienstunfähigkeit, sowie 

aufgrund der Tatsache, dass es sich insgesamt um eine Prognose handelt, variieren. In den 

Jahren 2014 und 2015 besteht gesetzlich keine Möglichkeit nach der sogenannten 

Hacklerregelung in den Ruhestand zu treten. Im Jahr 2016 besteht für 7 Exekutivbedienstete 

des Geburtsjahrganges 1954 die Möglichkeit, gemäß § 236d Beamten-Dienstrechtsgesetz 

1979 - BDG 1979 unter Voraussetzung einer beitragsgedeckten Gesamtdienstzeit von 42 

Jahren in den Ruhestand übertreten zu können. 

 
Zu den Fragen 7 und 8: 
Die angefragten Daten werden nachstehend in Tabellenform dargestellt. 

Polizeiinspektionen 

Anzahl der 
Arbeitsplätze im 
Exekutivdienst 
für die Jahre 

2012 und 2013 

Unbesetzte 
Arbeitsplätze 
zum Stichtag 

1.3.2013 

Linz-Dornach 25 0 
Linz-Ebelsberg 30 2 
Linz-Hauptbahnhof (AGM-SB) 42 0 
Linz-Kaarstraße 30 0 
Linz-Kleinmünchen 36 0 
Linz-Landhaus 62 0 
Linz-Lenaupark 53 0 
Linz-Neue Heimat 51 0 
Linz-Ontlstraße 25 0 
Linz-Nietschestraße 61 4 
Linz-Schubertstraße 43 0 
 
Zu Frage 9: 
Nachstehend werden die behördenübergreifenden Dienstzuteilungen zum Stichtag 

1. Dezember 2012 in Tabellenform dargestellt. 

Polizeiinspektionen Anzahl 

PI Linz-Dornach 1 
PI Linz-Ebelsberg 1 
PI Linz-Hauptbahnhof 2 
PI Linz-Kleinmünchen 2 
PI Linz-Landhaus 7 
PI Linz-Lenaupark 4 
PI Linz-Neue Heimat 6 
PI Linz-Nietzschestraße 2 
PI Linz-Schubertstraße 2 
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Zu den Fragen 10, 11 und 13: 
Die angefragten Daten werden zum Stichtag 1. März 2013 nachstehende in Tabellenform 

dargestellt. 

Polizeiinspektionen 

Karenzierungen 
Herabsetzungen der regelmäßigen 

Wochendienstzeit 

MSchG 
VKG 

BDG 
VBG 

Betreuung eines 
Kindes 

(§ 15 MSchG  
u. § 8 VKG) 

Betreuung 
eines Kindes 

(§ 50b 
BDG/VBG) 

aus bel. 
Anlass 
(§ 50 

BDG/VBG) 

PI Dornach 0 0 0 0 0 
PI Ebelsberg 0 2 1 0 1 
PI Hauptbahnhof 0 1 0 3 0 
PI Kaarstraße 0 0 1 2 2 
PI Kleinmünchen 0 0 0 1 1 
PI Landhaus 1 0 1 0 0 
PI Lenaupark 1 0 0 3 1 
PI Neue Heimat 1 1 0 2 0 
PI Ontlstraße 0 0 0 0 2 
PI Nietzschestraße 1 1 0 1 2 
PI Schubertstraße 0 0 0 2 3 
 
Zu Frage 12: 
Keine. 

 
Zu Frage 14: 
Je ein Exekutivbediensteter aus den Polizeiinspektionen Ebelsberg, Hauptbahnhof, 

Kaarstraße, Neue Heimat und Ontlstraße bis Ende des Jahres 2013 nach der 

Hacklerregelung sowie je ein Exekutivbediensteter aus den Polizeiinspektionen 

Hauptbahnhof und Landhaus im Jahr 2016. 

Weiters wird auf die Ausführungen der Beantwortung zu Frage 6 verwiesen. 

  

Zu Frage 15: 
Ja, weil das vereinbarte Ziel im Sicherheitspakt erfüllte war. 

Mit 1. März 2013 wurden bereits 30 Vertragsbedienstete für die exekutivdienstliche 

Ausbildung aufgenommen. Weitere Neuaufnahmen sind bis Ende des Jahres 2013 geplant. 

 
Zu Frage 16: 
Gegenwärtig sind keine Veränderungen der Dienststellenstruktur des Stadtpolizei-

kommandos Linz geplant.  

14003/AB XXIV. GP - Anfragebeantwortung  (elektr. übermittelte Version) 3 von 3

www.parlament.gv.at




